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Antwort 
der Landesregierung 

Vorbemerkung: 

 

Die Landesregierung plant, die Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung im Schulbereich in 

den Haushaltsjahren 2013/2014 gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr von 3.270.000 Euro auf 

3.600.000 Euro zu erhöhen. Begründet wird dieser Schritt mit der erhöhten Anzahl der 

Leistungsempfänger. 

 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

 

1. Wie gestaltet sich im laufenden Haushaltsjahr (bitte Stand 30.09. angeben) der Abfluss der für 

Leistungen nach dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz bereit gestellten Finanz-

mittel?  

2. Wie verteilten sich die in Anspruch genommenen Finanzmittel in den Jahren 2011 und 2012 (Stand 

30.09.) auf die nach Absatz 4 BbgAföG anspruchsberechtigten Personen? 

3. Welche Prognosen über die Entwicklung der Zahl der Personen, die einen Anspruch auf Zahlung 

eines Kinderzuschlages gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes haben, liegen der Landesre-

gierung für die Jahre 2013 und 2014 vor? 

4. Welche Prognosen liegen der Landesregierung über die Entwicklung der Zahl der Wohngeldemp-

fänger in den kommenden zwei Jahren vor? 

5. Welche Informationen besitzt die Landesregierung hinsichtlich der in den Jahren 2013 und 2014 zu 

erwartenden Zahl der Bezieher von Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz? 

6. Wie wird sich die Zahl der Empfänger von Arbeitslosengeld II-Empfänger bzw. der Bezieher von 

Sozialgeld in den kommenden zwei Jahren entwickeln? (Bitte mit Zahlen untersetzen) 

7. Mit welcher Entwicklung bei der Zahl der Empfänger von Leistungen zur Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung rechnet die Landesregierung bis zum Jahr 2014? 



 

 

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kul-

tur die Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Vorbemerkung: 

Die in den Haushaltsjahren 2013 / 2014 erwartete erhöhte Zahl von Leistungsempfängern beruht im 

Wesentlichen darauf, dass nach Beginn der gesetzlichen Förderung im Schuljahr 2010 / 2011 (vgl. § 6 

BbgAföG) erst mit Beginn des Schuljahrs 2012 / 2013 der dritte Schülerjahrgang in einen förderungsbe-

rechtigten Bildungsgang nach § 2 Abs. 2 BbgAföG eingetreten ist und damit erstmals drei förderfähige 

Schülerjahrgänge in das Förderverfahren nach dem BbgAföG einbezogen sind. Die Zahl der Förderfälle 

wird aus diesem Grunde unter Berücksichtigung der Erfahrungen in den vergangenen zwei Jahren im 

Haushaltsjahr 2013 nochmals erheblich ansteigen. Hierfür sind entsprechend erhöhte Haushaltsmittel 

vorzusehen. 
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